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Bauen ausserhalb der Bauzonen 
Themenblatt L4 
 

L4 Bauten und Anlagen der inneren Aufstockung 
Art. 16a Abs. 2 Raumplanungsgesetz (RPG) und Art. 36 + 37 Raumplanungsverordnung (RPV) 

 

Mit einer inneren Aufstockung können 
einem überwiegend bodenabhängig 
geführten Landwirtschaftsbetrieb Bau-
ten und Anlagen für die bodenunab-
hängige Produktion landwirtschaftli-
cher  
oder gartenbaulicher Erzeugnisse an-
gegliedert werden. 

 
 
 
Als „bodenunabhängig“ gilt dabei: 
 
‒ eine Tierhaltung, wenn der Betrieb nicht 

über eine ausreichende eigene Futtermittel-
basis für seine Tiere verfügt und die Tiere 
deshalb überwiegend mit zugekauften Futter-
mitteln ernährt werden.  

 
‒ der Gemüse-/Gartenbau, wenn kein hinrei-

chend enger Bezug zum natürlichen Boden 
besteht, z.B. wenn sich zwischen den Wur-
zeln und dem gewachsenen Boden eine 
Trennschicht befindet, der Boden mithin als 
Produktionsfaktor ersetzt wird.  

 

Art des Baubewilligungsverfahrens 

Für eine innere Aufstockung ist keine Ausnah-
mebewilligung nach Art. 24ff. RPG erforderlich. 
Sie gilt in der Landwirtschaftszone als zonen-

konform. Zuständig für die Bestätigung der Zo-
nenkonformität ist das Amt für Gemeinden und 
Raumordnung (AGR). 
 

Bewilligungsvoraussetzungen 

Bei der Tierhaltung (Art. 36 RPV) 

‒ Es handelt sich um einen Landwirtschaftsbe-
trieb 
 

‒ Der Deckungsbeitrag der bodenunabhängi-
gen Produktion muss kleiner sein als jener 
der bodenabhängigen Produktion; oder  

 
‒ das Trockensubstanzpotential des Pflan-

zenanbaus muss einem Anteil von mindes-
tens 70 % des Trockensubstanzbedarfs des 
Tierbestandes entsprechen. Führt das De-
ckungsbeitrags-kriterium zu einem höheren 
Aufstockungspotenzial als das Trockensub-
stanzkriterium, so müssen in jedem Fall 50 % 
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des Trockensubstanzbedarfs des Tierbestan-
des gedeckt sein. 

 
‒ Der bodenunabhängige Betriebsteil muss ge-

samthaft eine untergeordnete Bedeutung ha-
ben und dem Vorhaben dürfen keine über-
wiegenden Interessen wie Lärm, Geruch, Er-
schliessung usw. entgegenstehen. 

 
Der Deckungsbeitrags- und der Trockensub-
stanz-vergleich sind anhand von Standardwer-
ten vorzunehmen. Bei fehlenden Standardwer-
ten ist auf vergleichbare Kalkulationskriterien ab-
zustellen.  

Beim Gemüsebau und produzierenden Gar-
tenbau (Art. 37 RPV) 

‒ Die Aufstockung darf maximal 35 % der ge-
müse- oder gartenbaulichen Anbaufläche 
(tatsächlich kultivierte Fläche) betragen. 

Es gilt eine absolute Obergrenze von 5‘000 m2 
für die bodenunabhängige Produktion und dem 
Vorhaben dürfen keine überwiegenden Interes-
sen wie Lärm, Geruch, Erschliessung usw. ent-
gegenstehen. Referenzmass für die Ausgangs-

grösse ist nur die gemüse- oder gartenbauliche 
Anbaufläche, welche tatsächlich kultiviert wird. 
Als Mass für die bodenunabhängige Erweiterung 
sind hingegen alle Flächen der Bauten und An-
lagen anzurechnen, welche in direktem funktio-
nalem Zusammenhang mit dem neuen Betriebs-
zweig stehen (z.B. Heizung, Tankanlage). 
 

Standort und Gestaltung 

Da für eine innere Aufstockung für die Tierhal-
tung oder für den Gartenbau in der Regel gross-
volumige Neubauten erstellt werden müssen, ist 
sorgfältig auf eine gute Einordnung in das Orts- 
und Landschaftsbild zu achten (Lage, Gebäude-
stellung, Gestaltung). In die Interessenabwä-
gung sind auch Alternativstandorte einzubezie-
hen. Die Gestaltungsgrundsätze zu Art. 16a 
RPG – Landwirtschaftliche Ökonomiebauten − 
sind auch für Bauten zur bodenunabhängigen 
Produktion zu beachten. 
 
 

 
 

Hinweis: 
 
Wenn Sie sich mit einer Erweiterung Ihres Betriebs befassen, empfehlen wir Ihnen, sich frühzeitig mit der 
Gemeindeverwaltung, auf deren Hoheitsgebiet sich Ihr Betrieb befindet, in Verbindung zu setzen. Allen-
falls drängt sich ein Gespräch mit der zuständigen Bauinspektorin oder dem zuständigen Bauinspektor 
des AGR vor Ort auf, an dem die Eckpunkte für eine Erweiterung festgelegt werden können. Sie ersparen 
sich dadurch Planungskosten und unnötige Umtriebe! 
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Zusätzliche Informationen zum Thema finden Sie unter folgenden Links: 
 
- Startseite AGR, Abt. Bauen 
- AGR, Abt. Bauen / Bauen ausserhalb der Bauzonen 
- Raumplanungsgesetz (RPG) (SR 700) 
- Raumplanungsverordnung (RPV) (SR 700.1) 
- Gestaltungsgrundsätze 
 

https://www.bauen.dij.be.ch/de/start.html
https://www.bauen.dij.be.ch/de/start/bauenausserhalbderbauzonen/themen-zum-bauen-ausserhalb-der-bauzonen.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjN78b4zIDoAhXRM5oKHaDaDiIQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.admin.ch%2Fch%2Fd%2Fsr%2F7%2F700.de.pdf&usg=AOvVaw1M25klpD-Z9V4674S_e-1g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigjZbJzYDoAhWwwsQBHeBoArcQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.admin.ch%2Fch%2Fd%2Fsr%2F7%2F700.1.de.pdf&usg=AOvVaw0vpNUFfc0ne0U9unNiC959
https://www.bauen.dij.be.ch/de/start/bauenausserhalbderbauzonen/gestaltungsgrundsaetze.html
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